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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1992

Norm

DSt 1990 §16 Abs5

DSt 1872 §33

Rechtssatz

Hinsichtlich der Strafbemessung drohte dem Disziplinarbeschuldigten aus sukzessiven Verhandlungen über die ihm

angelasteten Disziplinarvergehen kein Nachteil, weil in den Verfahren nach dem alten und neuen Disziplinarstatut für

die Sanktionsfindung nicht das Strafhäufungsprinzip, sondern das Absorptionsprinzip gilt.
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